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Furth bei Göttweig, am ………………… 
 
 

Ansuchen 
 
über die Vereinigung der Grundstücke Nr. ………………………………………………………… 
EZ ……………………..……………………… KG ………………………………………..………… 
mit dem Ersuchen um Erledigung eines positiven Bescheides. 
 
Die gegenständliche Grundstücke sind mein*) – unser*) Eigentum. 
 
Die gegenständlichen Grundstücke sind nicht mein*) - unser*) alleiniges Eigentum. Die 
Zustimmung des*) - der*) Grundeigentümer(s) liegt bei. 
 
Es ist mir (uns) bekannt, dass der Antrag auf grundbücherliche Durchführung bei Gericht 
über das Vermessungsamt innerhalb von 2 Jahren ab dem Datum des Bescheides 
einzubringen ist. 
 
Hinweis: Die gegenständliche Anzeige dient gleichzeitig als „Antrag auf 
Grundstücksvereinigung“ beim Vermessungsamt. 
 
 
 
 
 

Unterschrift Bauwerber 
 
 
 
 
* Nicht Zutreffendes bitte streichen! 
 

 

Unterschrift Eigentümer 
 
 
 
 
 

……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
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